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Algene Holding SE 

 

Düsseldorf 

 

ISIN DE000A3E5C81 / WKN A3E5C8 

 

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der 

 

am 29. Juli 2026, 11:00 Uhr,  

 

in den Besprechungsräumen des Main Airport Center,  

Unterschweinstiege 2–14, 60549 Frankfurt am Main 

 

stattfindenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

der Algene Holding SE („Gesellschaft“) ein. 
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I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 

2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025  

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands sowie der 

Geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Geschäfts-

führenden Direktoren jeweils für die Dauer ihrer Amtszeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung 

zu erteilen.  

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie der 

Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie den Mit-

gliedern des Verwaltungsrats jeweils für die Dauer ihrer Amtszeit im Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026  

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerbera-

tungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 zu wählen.  

 

5. Wahlen zum Aufsichtsrat 

 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 3 und Art. 9 Abs. 1 lit. c (i) der Verordnung (EG) 

Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 

(SE) (SE-VO) i.V.m. § 17 des Gesetzes zur Ausführung der SE-VO (SEAG) und § 14 Abs. 1 

der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung 

gewählt werden. Die Amtszeit sämtlicher amtierender Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit 

Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 

2025 am 29. Juli 2026. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor diesem Hintergrund vor, die folgenden Personen jeweils zum Mit-

glied des Aufsichtsrats zu wählen: 

 

a) Jörg Wisotzki, Rechtsanwalt, wohnhaft in Isernhagen, für eine Amtszeit bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds 

für das Geschäftsjahr 2030 beschließt; 
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b) Boris Staab, Geschäftsführer der staFour Capital GmbH, wohnhaft in Wiesbaden, für 

eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 

Aufsichtsratsmitglieds für das Geschäftsjahr 2030 beschließt; und 

 

c) Eva Katheder, Selbständige Unternehmensberaterin, wohnhaft in Bad Vilbel, für eine 

Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 

Aufsichtsratsmitglieds für das Geschäftsjahr 2030 beschließt. 

 

6. Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem [1. Januar 2026] für das jeweilige Geschäfts-

jahr eine feste Vergütung in Höhe von EUR [5.000,00]. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats er-

hält eine feste Vergütung von EUR [10.000,00] pro Kalenderjahr. Im Übrigen gilt § 18 der Sat-

zung. 

 

7. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und 

die entsprechenden Änderungen der Satzung 

 

Nach dem Aktiengesetz lauten die Aktien einer Aktiengesellschaft auf den Namen oder auf 

den Inhaber. Dies gilt entsprechend für die Aktien einer Europäischen Aktiengesellschaft 

(Societas Europaea, SE). Die Aktien der Gesellschaft lauten derzeit auf den Inhaber. Vorstand 

und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass Namensaktien im Vergleich zu Inhaberaktien eine 

effektivere Kommunikation der Gesellschaft mit ihren Aktionären ermöglichen. Vor diesem 

Hintergrund sollen die derzeit auf den Inhaber lautenden Aktien der Gesellschaft in Namens-

aktien umgewandelt werden.  

 

Bei Namensaktien gilt im Verhältnis zu der Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im 

Aktienregister eingetragen ist. Die Umwandlung in Namensaktien erfordert daher die Ein-

richtung eines Aktienregisters. Dafür ist erforderlich, dass die Aktionäre ihren Namen, ihr 

Geburtsdatum und ihre Anschrift beziehungsweise, soweit es sich bei den Aktionären um 

Gesellschaften handelt, ihre Firma, ihren Sitz und ihre Geschäftsanschrift, sowie in jedem Fall 

die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft zur Eintragung im Aktienregister 

angeben.  

 

Zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien muss die Satzung der Gesellschaft ge-

ändert werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
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a) Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien  

Die Inhaberaktien der Gesellschaft werden unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in 

Namensaktien umgewandelt. Der Vorstand wird ermächtigt, alle erforderlichen oder 

zweckmäßigen Maßnahmen für die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien zu 

veranlassen. 

 

b) § 5 der Satzung („Grundkapital, Aktien“) wird wie folgt geändert: 

Das Wort „Inhaber“ wird durch das Wort „Namen“ ersetzt. 

 

c) § 8 der Satzung („Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden“) wird wie folgt geändert: 

In der Überschrift von § 8 sowie in § 8 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Inhaber“ durch das Wort 

„Namen“ ersetzt.  

In § 8 Abs. 1 werden folgende Sätze 3, 4 und 5 ergänzt: „Die Gesellschaft führt ein 

elektronisches Aktienregister. Die Aktionäre der Gesellschaft haben der Gesellschaft zur 

Eintragung in das Aktienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen. E-Mail-

Adressen und ihre jeweiligen Änderungen sollen zur Erleichterung der Kommunikation 

angegeben werden. Mitzuteilen ist ferner, inwieweit die Aktien demjenigen, der als Inhaber im 

Aktienregister eingetragen werden soll, gehören.” 

In § 8 Abs. 3 wird der letzte Satz wie folgt geändert: „Die Aktien werden in einer oder mehreren 

Sammelurkunden verbrieft, die bei den in § 10 Abs. 1 Nr. 2 lit. AktG genannten Stellen zu 

hinterlegen sind.“ 

d) § 20 der Satzung („Hauptversammlung“) wird wie folgt geändert: 

(i) § 20 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„20.5 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich 

rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder den sonst in 

der Einladung bezeichneten Stellen in Textform oder auf einem von der Gesellschaft in 

der Einladung näher bestimmten elektronischen Weg in deutscher oder englischer 

Sprache mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der 

Einberufung kann eine kürzere in Tagen bemessene Frist vorgesehen werden.“ 

 

(ii) § 20 Abs. 6 entfällt ersatzlos. 

 

II. Weitere Angaben und Hinweise 
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1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur dieje-

nigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei 

der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) rechtzeitig 

angemeldet haben.  

 

Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein 

Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) 

durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis des Anteils-

besitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu be-

ziehen (sogenannter Nachweisstichtag), also auf den  

 

7. Juli 2026, 24:00 Uhr. 

 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der Ad-

resse  

 

Algene Holding SE 

c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

 

bis spätestens am  

 

22. Juli 2026, 24:00 Uhr 

 

zugehen.  

 

Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Ausübung des 

Teilnahme- und Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes recht-

zeitig erbracht hat. Der Umfang des Teilnahme- und Stimmrechts ergibt sich dabei ausschließ-

lich aus dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 

Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

 

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter 

entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch z.B. einen In-

termediär, einen Stimmrechtsberater oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. 
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Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforder-

lich. 

 

Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des § 135 AktG an einen Intermediär, eine Aktionärs-

vereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere nach Maßgabe des § 135 Abs. 8 

AktG gleichgestellte Person erteilt werden, bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

 

Ein Formular zur Vollmachtserteilung, welches verwendet werden kann, aber nicht muss, wird 

den Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären unter der Internet-

adresse 

 

https://algene-holding.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlung 

 

zum Download zur Verfügung. 

 

Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen 

oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevoll-

mächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). 

Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den 

vorgenannten Personen oder Vereinigungen abzustimmen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf gegenüber der Gesellschaft und der Nachweis 

einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können der Gesellschaft bis zum 

28. Juli 2026, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich) an folgende Adresse übermittelt werden: 

 

Algene Holding SE 

c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

 

Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der Vollmacht, ggf. ihr Widerruf und der 

Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ggf. ihres Wider-

rufs gegenüber der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 

erfolgen. 

 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 

Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
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Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu 

lassen. Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 

erforderlich. 

 

Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließ-

lich weisungsgebunden aus und sind ohne konkrete Weisung des Aktionärs nicht zur Stimm-

rechtsausübung befugt. Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-

schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 

 

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter wird den 

Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären unter der Internet-

adresse 

 

https://algene-holding.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlung 

 

zum Download zur Verfügung. 

 

Die Vollmachten und Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 

die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, sind aus or-

ganisatorischen Gründen spätestens bis zum 28. Juli 2026, 24:00 Uhr (Eingang), in Textform 

(§ 126b BGB) an folgende Adresse zu übermitteln: 

 

Algene Holding SE 

c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

 

Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem Beginn der Abstim-

mung an der Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen an die von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern oder widerrufen. 

 

4. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteili-

gen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-

gesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-

gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
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Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit quali-

fizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 

Gesellschaft bis zum Ablauf des 4. Juli 2026, 24:00 Uhr, zugegangen sein. 

 

Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse: 

 

Algene Holding SE 

Vorstand 

Bockenheimer Landstraße 2-4 

60306 Frankfurt am Main 

E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): info@algene-holding.com 

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 

des Vorstands über den Antrag halten. 

 

5. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs.1, 127 AktG 

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des 

§ 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellung-

nahme der Verwaltung unter der Internetadresse 

 

https://algene-holding.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlung 

 

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 14. Juli 2026, 24:00 Uhr, 

unter der Adresse 

 

Algene Holding SE 

c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 

 

zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle 

Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröf-

fentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

 

6. Informationen zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: Kon-

taktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen 
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Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintritts-

kartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptver-

sammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist 

eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die 

Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Ver-

arbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne An-

gabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur 

Hauptversammlung anmelden. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-

wortlichen lauten: 

 

Algene Holding SE 

Vorstand 

Bockenheimer Landstraße 2-4 

60306 Frankfurt am Main 

E-Mail: info@algene-holding.com 

 

Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich 

nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, 

sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durch-

führung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Haupt-

versammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. 

Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung 

der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 

der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teil-

nehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntma-

chungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlä-

gen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre 

personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 

zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

 

Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die aus Art. 15-21 DSGVO aufgeführten Rechte 

(Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Rechte auf 
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Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Wider-

spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im Zu-

sammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die gesetz-

lichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO. 

 

Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an info@algene-holding.com. 

 

Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde 

bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 

Düsseldorf, im Juni 2026 

 

Algene Holding SE 

Der Vorstand 


